
Gerard Batliner 

ihr unterstellten Beamten und übt über letztere die Disziplinargewalt aus 
(Art. 93 lit. a). Jede fürstliche Beamtenernennung bedarf der Gegen
zeichnung, d.h. der Zustimmung durch den Regierungschef. Der Land
tag hat keinen Einfluss auf die Ernennung von Beamten, ausgenommen 
die Zustimmung zur Schaffung von ständigen Beamtenstellen (Art. 11), 
das allgemeine Budgetrecht (An. 62 lit. c) und die Zustimmung zur 
Bestellung eines Nichtliechtensteiners als Beamten (Art. 107). 

- Der Regierung obliegt die Begutachtung der ihr zu diesem Zweck 
vom Landtag überwiesenen Vorlagen (Art. 93 lit. g). Dasselbe wird für 
entsprechende an die Regierung gerichtete Begutachtungs- oder Bera
tungsbegehren seitens des Landesfürsten gelten, die schriftlichen wie 
auch mündlichen "Vortrag" und "Bericht" in bezug auf alle der landes
fürstlichen Verfügung oder Mitverfügung unterstellten Geschäfte zum 
Gegenstand haben können (Art. 86 Abs. 1). Soweit es sich dabei um ein 
die sicher umfassend auszulegende verantwortliche Rechenschaftsablage 
übersteigendes Geschäft handelt, ist eine eine Pflicht enthaltende (Begut
achtungs-, nicht eine Entscheidungs-)Zuständigkeit (i.w.S.) der Regie
rung gegeben. Es liegt in der Aufgabenteilung begründet, dass die Regie
rung, der ein grosser fachlicher und sachkundiger Apparat zugewiesen 
ist, solche Begutachtungen vornimmt. Auch hier handelt es sich nicht um 
Weisungen des Landtages oder des Fürsten, sondern um Begehren, und 
diesen korrespondiert eine verfassungsmässige Pflicht zu antworten. 
Entsprechendes gilt etwa für Formulierungen wie: "Sofern der Landtag 
dem (VoIksinitiativ-)Entwurf nicht zustimmt, beauftragt er die Regie
rung mit der Anordnung einer Volksabstimmung." (An. 82 Abs. 2 VRG) 
Die Regierung ist nach dem Gesetz betreffend die Ausübung der politi
schen Volksrechte in Landesangelegenheiten zur Durchführung von 
Volksabstimmungen zuständig und verpflichtet. Der Landtag weist der 
Regierung die Initiativvorlage zu; dem korrespondien die gegenüber 
dem Landtag zu verantwonende Pflicht der Regierung zur Anordnung 
einer Volksabstimmung. Diese Auslegung Hesse sich womöglich auch auf 
die Gesetzesinitiative gemäss Art. 64 Abs. 1 lit. a der Verfassung anwen
den. Auf ein Begehren des Fürsten antwortet die Regierung aus eigener, 
zu verantwonender Zuständigkeit und Obliegenheit.115 

15 Vgl. Ausführungen Hilmar Hoch in diesem Band, S. 21 If. 
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